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fließ und den Lycfluß, das Leegen- und Malkiehnfließ ift der Fiskus zu räumen 
verpflichtet, wofür freilich nur geringe Geldmittel zur Verfügung ftehen. Die 
Borfluth der Waiferläufe wird ftellenweife beeinträchtigt durch Mühlenwehre. 
Iamentlich find (vergl. S. 126) fchon in den dreißiger Jahren Tebhafte Klagen 

entjtanden und haben fich feitvem oft wiederholt über die xuffiiche PVrzebrud- 
mühle bei Rajgrud, welche für die Niederungen an den preußiichen Ufern des 
reichgegliederten Najgrudjees durch hohes Anjpannen des Seefpiegels eine zu hohe 
Lage des Grundwafjers verurfacht. Nach langen Berhandlungen über den Ab- 
bruch oder Umbau des Mühlenwehrs wurde 1896 eine Vereinbarung zwijchen 
den Grenzbehörden getroffen, wonach im Oberwaffer jener Mühle eine Staus 

marfe gejegt und eine Freischleufe von genügender Lichtweite in Form eines 

Ueberfallwehres angelegt werden jollte. Das zur Ausführung gebrachte Wehr 
ift jedoch nicht breit genug und mit beweglichen Aufjägen verfehen, welche dem 
Müller einen höheren Aufitau ermöglichen, jo daß die VBerwäflerung nicht 
wejentlich vermindert ift. Im Malkiehnfließe nimmt die Sypittkener Mühle 
über die Hälfte der geringen Fallhöhe weg und bewirkt einen nachtheiligen Stau 
für umfangreiche Flächen in Nähe des Gr. Sellmentfees; die durch Befeitigung 
des Staumwerfs zu erwartende Wertherhöhung erfcheint jedoch zu gering im Ver- 

gleich zu den Koften. Dies trifft auch zu für die Nenendorfer Mühle, eine 
werthvolle Anlage mit 2 m Stauhöhe am yelfluffe unterhalb Lye, deren Ab- 
bruch große Meliorationen bis weit oberhalb der Streisjtadt ermöglichen würde. 

Weniger nachtheilig wirft der Stau der Stradauner Mühle zwifchen Yaszmiaden- 
und Halecdjee. Dagegen wird geklagt über das im gleichnamigen Miüthlenflteße 
liegende Bolommer Miühlenwehr, über die Mühlenmwehre unterhalb des K.-Dleßkver 
und Dlebfver Sees, welche den Wafjerfpiegel diefer Seen zu hoch anjpannen, 

jomwie über die Jeworfenmühle im Abflußbache des Gr. Mierunsfenfees, welche 

die Niederung zwifchen diefem See und der Neichsgrenze in hohem Stau hält. 

b) Gebiet des Bifjek. 

Sm Biffekgebiete finden fich erheblich weniger Dränagen als im Gebiete 

des Lyeffluffes, da leichterer Boden vorherrfcht. Biemlich verbreitet find fie auf 
den Gütern zwijchen Widminnen und Bialla, die jedoch meiftens außerhalb der 
hier betrachteten Gebietsfläche liegen. VBereinzelt Eommen fie auch im Südoften 
des Yohannisburger Kreifes vor (bei Gr.-Rofinsfo, Domäne Drygallen); im 
Süden werden für Lisfen-Gusten und andere Gemarfungen unweit Bialla ge- 
nofjenjchaftliche Dränagen geplant. 

Die ältefte Waffergenofjenjchaft ift der Arys-Meliorationsverband (42,37 qkm, 
Statut v. 30. Auguft 1861), welcher durch Abbruch der Mühle in Arys und An: 

lage eines vom Wjersbinner See zum Gr. Schaimojee bei Mifoffen geführten 
Kanals den Arysfee um 2 m, die in ihn entwäfjernden Seen um geringere Be- 
träge gejentt, hierbei etwa 9 qkm Land gewonnen und für 33 qkm die VBorfluth 
verbefjert hat. Zwei andere alte Senofjenfchaften liegen im DOften und Süpdoften 
des Nojchjees: der Schwenzef-Melivrationsverband (1,91 qkm, Statut v. 21. De- 
zember 1868) und der Bialla-Meliorationsverband (20,33 qkm, Statut v. 
22. September 1868). Sie haben zum BZwede der Wiejenentwäljerung den
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Schwenzefbach unterhalb der Schlagamühle, jowie die Dombromwfa, Konopfa und 
ihre Seitenbäche begradigt, vertieft und bejonders wo diefelben von einer zur 
anderen Bruchfläche mit ftärferem Gefälle übergehen, ihre Betten erweitert. Da 
die Vortheile der Anlagen wegen des Mangels an Folgeeinrichtungen ausblieben, 
find diefe Wafjerläufe und Vorfluthgräben jpäter ungenügend oder gar nicht 
geräumt worden, mit Kraut und Sträuchern verwachjen und die Moorwiefen 
wiederum verjumpft. Gegenwärtig befinden fich die Genofjenjchaftsanlagen der 
drei alten Berbände in gutem Zuftande, nachdem durch Erlaß von Staats- 

darlehen Beihülfe zur Snftandjegung gewährt worden ift und die Herftellung der 
Folgeeinrichtungen gefördert wird. Syn Ausficht genommen ift die Weiter- 
führung der Schwenzef-Melioration und die Entwäjjerung der Grundftüce ober- 
halb der Bogorzeller Mühle, deren Stau zu legterem Zmwece ganz oder theil- 
weife bejeitigt werden müßte. Dagegen find im Zufammenhange mit der Arys- 
Melivration bereits zwei Entwäflerungsgenofjenichaften begründet worden bei 

Ogrodtfen (0,74 qkm, Statut v. 29. Januar 1898) und bei Sfomaßfo (4,56 qkm, 

Statut v. 6. März 1889); auch die Folgeeinrichtungen find hier mit guten Ex- 

gebnifjen begonnen. 
HBiotfchen den großen Seen Majurens liegen: die Lawfer Entwäfjerungs- 

genofjenjchaft (2,30 qkm, Statut v. 21. September 1889), diejenige des Szelonne- 
bruchs (1,45 qkm, Statut v. 9. Mat 1896) im Dften des jagodner Sees, ferner 
die Thiemauer Entwäfjerungs- und Dränagegenofjenfchaften (0,70 und 3,86 qkm, 

Statuten v. 4. Juli 1894 und v. 22. Dezember 1897) im Nordweiten diefes Sees. 

Geplant werden genofjenjchaftliche Entwäfferungsanlagen für die jet ziemlich 
ertragslojen Moorwiejen des Heytebruchs und Talter Bruchs, die Regulivung 
des Wenjöwer Fließes, ferner eine Anzahl von Entwäfjerungsgenofienfchaften am 
Spivdingjee und Rofchjee, deren Bildung von den Beichlüffen über die Regelung 
der Wafferftände, welche beim Baue des Mafurifchen Schiffahrtfanals eintreten 
foll, abhängig tft. Grrichtet find bereits der Snopfener Melivrationsverband 
(5,87 qkm, Statut v. 26. Juli 1896) und die Genofjenichaft des Johannis- 
burger Schloßbruchs (1,89 ykın, Statut v. 31. Mai 1898) zwifchen dem Spir- 
dinge und Nojchjee im Weiten des yeglinner Kanals.*) Im den Aheinfchen See 
joll ein Eleines Bruch bei Skorupfen, in das Taltev Gewäffer eine abflußloje 
Fläche bei N.-Schaden—Lubjewen entwäfjert werden. Schließlich jei noch die 

*) Nach der amtlichen „Denkfchrift über die wirthichaftliche Bedeutung des Ma- 

furifchen Schiffahrtfanals“ (Berlin, 1898) würde durch die Negelung der Wafferftände für 
umfangreiche Flächen, denen bisher genügende Vorfluth fehlte, eine Trocenlegung und 
Umwandlung in gute Wiefen ermöglicht werden. In Betracht onmen innerhalb des 
Pilfefflußgebiet3 43,35 qkm im Streife Johannisburg und 22 qkm im Kreife Sensburg, 
außerdem noch die im Johannisburger Kreife allein auf 25 qkm veranfchlagten Grund- 
jtücte in höherer Lage, welche mittelbar durch Nälfe leiden und nach der Seefenkung bejfere 
Erträge als jest liefern würden. Außer den oben genannten Bruchländereien bei Johannig- 
burg jtehen für die Trocenlegung in Frage 5,9 qkm im Norden des Spivdingiees, 20 qkm 
im Dijten, 1,5 qkm im Süden diefes Sees, 5,5 gkm im Dften und Süden des Nofchfees, 
fowte die Brücher im Schwenzefthale, ferner die zum Kreife Sensburg gehörigen ver- 
wäjjerten Flächen des Heytebruchs (10,5 qkm), des Talter Bruch® (5 qkm), 3 bi8 4 qkm 
am Lıulknainer See, 2 qkm bei Winiodungfen u. f.w.
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im Gebiete des Kruttinnafließes gelegene Genoflenfchaft zur Entwäfjerung des 

Gayner und Glognaner Sees (2,56 qkm, Statut v. 2. Mai 1871) erwähnt, 
welche die Seen zwar trocengelegt, aber wegen des Mangels an Folgeeintich- 

tungen feine guten Wiefen daraus gewonnen hat. Das Kruttimmafließ dient zur 

Brennholztrift und wird vom Forjtfisfus geräumt. Schräg gegenüber feiner Ilb- 
mündung aus dem Muckerjee liegt am Abflußbache des Amweyder Sees die UF: 
lanfenmühle, welche die vom Kreife Sensburg feinerzeit geplante Trockenlegung 

des Amweyder Sees verhindert hat, vielleicht zum Vortheile der Betheiligten (vergl. 
Bd. II ©. 335). 

Si füdöftlichen Theile des Kreifes Sohannisburg beftehen zwei Entwäfjerungs: 
genofjenfchaften, welche nach dem in die Bjebrza fliegenden Wifjafluffe Vorfluth 

haben: bei Wloften (0,99 qkm, Statut v. 26. Auguft 1896) und bei Skarzinnen 

(0,41 qkm, Statut v. 14. Juli 1897). An der auf lange Strede die Neichs- 
grenze bildenden Wincenta find mit Beihülfe der Provinzialverwaltung Wiefen- 
entwäflerungen bei Kumilsko, Liffaten und Thurowen--Lipnifen begommen, aber 
wegen des Einfpruchs der vuffischen Behörden einftweilen unterbrochen worden. 
Weiter flußaufwärts liegt am linken Ufer das große Bruch der Bifjawoda- 
wiejen, dejjen ehemalige Entwäfjerung unzureichend war und nunmehr durch drei, 

an den drei Hauptvorfluthern gelegene Genojjenfchaften verbejjfert werden joll. 

Diejenige zur Negulirung des Dziadower Fließes ift beveits errichtet (1,74 qkm, 
Statut v. 6. Auguft 1898). An die Genoffenfchaft für das mittlere Bruch wird 
fich vielleicht die geplante Entwällerungsanlage des Surithals jchließen, falls die 

läftige Stauberechtigung der Mühle bei Bjetrzyfen eine Verbefjerung der Vor: 
fluth zuläßt. 

Den jüdweftlichen Theil des Johannisburger Kreifes nehmen die großen 
Forften der Johanmisburger Heide ein. Die Bewohner der in den Waldblößen 
liegenden Dörfer waren bisher auf die Waldweide angewiefen, da die in großen 
Umfange vorhandenen Niederungsmoore wegen ihrer ungenügenden Entwäfferung 

zu wenig Futter für ihren Viehftand liefern konnten. Dice die Ablöfung der 
Waldweide entjteht ein bedeutender Bedarf an Wiejen. Daher wird beabfichtigt, die 

forjtfisfalifchen Moore (3. B. das 8 qkm große Barlochbruch) zu fultiviren und an 
den Stellen, wo PBrivatbefig in Jrage kommt, aus diefem und dem benachbarten 

foritfisfalifchen Befige Genofjenfchaften zur Entwäfferung der Brücher nebjt Anz 
lage der Folgeeinrichtungen zu bilden. Errichtet find bereits 1896/98 vier Kleine 
Genofjenjchaften am Nieder-See bei Kreußofen, Kurwien, Sowirog und Wiartel 

mit zufammen 1 qkm Betheiligungsfläche, ferner bei Konzewen (1,20 qkm, Statut 
v. 9. Januar 1899) im Südweften des Spirdingjees und bei Schiaft (2,06 qkm, 

Statut v. 26. Januar 1899) zwijchen dem Bifjefthale und Barlochbruche. Um- 
fangreichere Anlagen bei A.-Usgzanıy -Wjelgilas, Turojcheln, Eichenwalde, auf 
den Fariener Wiefen u. a. m. jtehen noch aus. 

ce) Flußgebiete im weitliden Majuren. 

Das Quellgebiet des Nojogfließes befindet fich großentheils im Beftte des 
Forftfistus, dem hier außer den Waldungen auch größere, mehr oder weniger 
entwäfjerte und meliorirte Bruchflächen gehören, namentlich das Kopacisfabrud);
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in Ausficht genommen ift die Bildung einer fleinen Entwäfjerungsgenofjenjchaft 
bei Piafjutten. In dem waldarmen NRojogagebiete find die Torfmoorländereien 
fänmtlicher 29 Gemarfungen und des Forftfisfus zu dem 71,08 qkm großen 
Friedrichsfelder Melivrationsverbande (Statut v. 18. Dezenber 1869) vereinigt, 

deffen Grabenneß zum Theil verfallen, theilweife aber in gutem Zuftande ift, be- 
fonders an den neuerdings mit Folgeeinrichtungen verfehenen Stellen. Hiermit 
betreten wir die bi3 zum Neidenburger Höhenlande ausgebreitete Willenberger 
Ebene, in welcher der Moorboden verhältnigmäßig noch größere Ausdehnung be- 
fit als in der Sohannisburger Heide. Die meift aus feinem, zur Flugjand- 
bildung meigenden Sandboden bejtehenden Rücken zwifchen den Niederungsmooren 
waren früher bewaldet und find auch jegt noch ftellenweife mit Hochwald beftockt, 

vielfach aber nur mit Kuffeln bewachfen oder vollftändig verödet, foweit fie nicht 
al3 diürftiges Acer- und Weideland benugt werden. Der füdliche Theil des 
Kreifes Ortelsburg und der dftliche des Nleidenburger Kreifes gehören daher zu 
den ärmften und am jchwächjten bevölferten Theilen des preußischen Staates, 
von häufigen Mißernten in jehr heißen wie namentlich in jehr najjen Jahren 
heimgefucht, zumal jelbit in guten Mitteljahren der Boden nur geringe Erträge 
bringt. Das von der Rojogawafferjcheide bis zun Omulefthale gelegene Gebiet 
ift Schon im vorigen Jahrhundert bei Anlage der Koloniftenortichaften einiger- 
maßen entwäfjert worden, 3. B. bei Fürftenwalde und Gr.sLefchienen (Holländerei); 

jedoch find die Gräben längjt verfallen und verfrautet, die Wiejen vermooft und 
mit niedrigem Gehölz verftraucht. 

Senfeit3 de8 Omulefthales im westlichen Theile des Ortelsburger und im 
öftlihen des Neidenburger Kretjes Liegen eine Anzahl von Entwäfjerungsgenoiien- 

ichaften, deren Wiefen nach der Entwäfjerung zur Weberftauung oder Bertefelung 
eingerichtet werden jollten, was aber an den meiften Stellen nicht gejchah. 
Zwifchen dem Omulef, dev Neichg- und Kreisgrenze befinden fich die zur Meli- 

orationsjozietät des weitlichen OmulefgebietS im Kreife Ortelsburg gehörigen 
Movrländereien in zwei von einander getrennten Abtheilungen (25,68 ykm, Statut 
v. 10. Mai 1869). Daran fehließt fich gegen Norden die Melivration der nörd- 
lichen Abtheilung des weftlichen OmmulefgebietS (1,36 qkm, Statut v. 10. Mai 
1869) jodann der Meliorationsverband des Sawißgebiet3 (6,33 qkm, Statut 

v. 27. Dezember 1872) und die in das Hügelland übergehende Meliorations- 
genofjenjchaft zur Senkung des Kl. Schobenjees (15,62 qkm, Statut v. 27. Oktober 

1881). Nach Weften grenzt an die Ortelsburger Anlagen die Melivrations- 
jozietät de3 Omulefgebiet3 im Kreife Vteidenburg (10,67 qkm, Statut v. 24. Juni 
1857). Südlich von ihr liegt bei Mufchafen und bis zue Grenze des Neiden- 
burger Kreifes die Meliorationsfozietät des OrzergebietS (31,15 qkm, Statut 
v. 10. Auguft 1857), wogegen die im Oxtelsburger Kreije bei Baranowen in den- 
jelben Flußgebiete vorhandenen Grabenentwäflerungen nicht auf genofjenfchaft- 
lichen Wege entitanden find. Bollitändig dem Hügellande gehört an der am 
oberen Omulef und am Schwarzen Fließe gelegene Gr. Kızywei-Meliorationg- 
verband (2,10 qkm, Statut v. 19. Juli 1875). In derfelben Gegend wird die 
Bildung eimer Entwäfjerungsgenofjenichaft zur Verbefferung der Moorwiefen 

zwifchen dem Gimmen- und Omulefjee geplant, um den Befigern der Sandfelder


